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Die Standesregeln sehen vor, dass der Arzt von
Leistungen, die ihn in einen Gewissenskonflikt
bringen, Abstand nehmen kann. Dies gilt für die
 Abtreibung, die Verschreibung von Verhütungs-
mitteln (inkl. Sterilisation) oder die medizinisch
unterstützte Fortpflanzung.

Wenn ich jedoch als Kantonsarzt konsultiert
wurde, erinnerte ich daran, dass die Verweige-
rung ärztlicher Leistungen deontologisch nur
unter gewissen Voraussetzungen zulässig ist:
– Nicht zulässig wäre sie in einer Notsituation,

in der das Ausbleiben einer Behandlung oder
deren Verzögerung negative Konsequenzen
für den Patienten hätte;

– ebenfalls nicht zulässig wäre sie für den Fall,
dass der/die Betroffene ernsthafte Schwierig-
keiten hätte, besagte Leistung anderweitig zu
erhalten – beispielsweise aufgrund der Ent-
fernung oder erheblicher materieller und
 finanzieller Konsequenzen …;

– selbst wenn er das Vorhaben des Patienten
nicht gutheissen kann, ist der Arzt deontolo-
gisch verpflichtet, ihn adäquat über jene Kol-
legen zu informieren, die die Leistung erbrin-
gen.

Problematisch würde es – beispielsweise im Be-
reich der Gynäkologie –, wenn alle Ärzte in
 einem relativ grossen Gebiet eine Pflegeleistung
aus Gewissensgründen verweigerten. Dann än-
derte sich die Sachlage. Was aus Respekt vor der
Meinung des einzelnen zulässig ist, kann es ge-
samtgesellschaftlich nicht mehr sein, wenn alle
Leistungsanbieter dieselbe Position vertreten.
Dies würde grosse Probleme für die Patientinnen
mit sich bringen, die in der Nähe ihres Wohnorts
gesetzlich zulässige Leistungen in Anspruch
nehmen (im Rahmen der seit 2002 geltenden
neuen Fristenregelung in bezug auf den Schwan-
gerschaftsabbruch). Es darf nicht sein, dass die-
ser Zugang verhindert oder sehr erschwert wird.
Hier handelt es sich um eine Frage der Zivilethik,
der Gleichheit vor dem Gesetz und des Zugangs
zu ärztlichen Leistungen. In einem solchen Fall
ist die Verantwortung der öffentlichen Hand, da-
bei insbesondere die der gesundheitspolitischen
Behörden (Regierungsrat, Kantonsarzt) gefragt.
Diese Stellen müssen auf die eine oder andere
Weise dafür Sorge tragen, dass den Frauen der Re-
gion das entsprechende Leistungsangebot zur
Verfügung steht. 

Eine jüngste Motion im Grossen Rat des Kan-
tons Waadt fordert die gesetzliche Garantie des
Rechts auf  Leistungsverweigerung. In einigen

Bereichen ist der Erlass von Gesetzen über die
letzten zwanzig Jahre als Fortschritt zu werten –
beispielsweise was die Beziehung Patient/Be-
treuer oder die Rechte des  Patienten anbelangt.
Die Standesregeln haben jedoch weiterhin ihre
Bedeutung, und sie anerkennen das Recht auf
Verweigerung aus Gewissensgründen. Daher
stellt sich die Frage, ob ein solches Gesetz tat-
sächlich erforderlich ist, zumal das konkrete
Handeln der medizinischen Betreuer durch Ge-
setze nicht umfassend reglementiert wird. In
der Tat können im Bereich der medizinischen
Betreuung ins Detail gehende Vorschriften zur
Belastung werden. Die Notwendigkeit einer sol-
chen Gesetzgebung ist m. E. nicht nachgewie-
sen. Ausserdem müsste sie den vorbeschriebe-
nen Ausnahmefällen Rechnung tragen, so dass
sie zwangsweise kompliziert und ihre Wirkung
umstritten wäre – all dies zur Regelung einer
Sachlage, die in der Praxis heute keinerlei Pro-
bleme bereitet (in meiner offiziellen Amtszeit
kam es zu keinem diesbezüglichen Streitfall).

Es stellen sich auch Fragen zur institutionel-
len und arbeitsrechtlichen Verantwortung. Wie
reagieren die Verantwortlichen eines Spitals,
wenn sich beispielsweise ein Grossteil des Pflege-
personals weigern würde, bestimmte Handlun-
gen zu vollziehen? Wenn ein oder zwei Mitarbei-
tende von zwanzig oder dreissig in Gewissens -
nöten ist bzw. sind, kann dies im Dialog gelöst
werden. Was aber, wenn dies bei zehn oder fünf-
zehn der Fall ist. Welche Position soll dann Vor-
rang haben? Zumindest muss die Institution
 ihrer Pflicht in bezug auf den Dienst am Patien-
ten gerecht werden.

Ich unterstütze das deontologische Prinzip
der Leistungsverweigerung aus Gewissensgrün-
den. Der vorgeschlagene parlamentarische Weg
macht jedoch deutlich, welche Überlegungen es
noch anzustellen gilt, bevor nach dem Staat
 gerufen wird, um in Berufsgattungen oder ins
 Leben der Bürger einzugreifen. Fazit: Respektie-
rung des ärztlichen Gewissens, ohne Zweifel.
Gleichzeitig muss aber auch bedacht werden,
dass die Verantwortung, die der Arzt gegenüber
seiner Institution und gegenüber der Bevölke-
rung übernommen hat, dem Recht auf Leistungs-
verweigerung legitime Grenzen setzen kann. Da-
bei versteht sich von selbst, dass der Arzt keine
beruflichen Verpflichtungen eingehen sollte, bei
denen er in solche  Gewissensnöte kommt.

Jean Martin*

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2008;89: 24 1104


